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56.2.3 Auskiinfte an Verwaltungs- und Gerichtsbehérden

56.2.3.1 Auskiinfte an die zugerischen Gemeinden

Die Kantonale Steuerverwaltung veranlagt und erhebt auch die direkten Steuern der Einwohner-, Birger-
und Kirchgemeinden. Die Gemeinden sind bezlglich der Gemeindesteuern Inhaber der entsprechenden
Steuerhoheit. Den gemeindlichen Steueramtern stehen somit alle notwendigen Auskiinfte beztiglich ihrer
Steuerpflichtigen zu. Fir die Wahrung des Steuergeheimnisses innerhalb der Gemeinde sind die
Steueramter verantwortlich, die ebenfalls dem Steuergeheimnis von § 108 StG unterstehen.

56.2.3.2 Einwilligung der steuerpflichtigen Person

Eine Verwaltungs- oder Gerichtsbehdrde kann durch Vorlage einer schriftlichen Einwilligung der
steuerpflichtigen Person ndhere Steuerangaben direkt bei den Steuerbehdrden verlangen, oder die
steuerpflichtige Person kann die Steuerbehdrde beauftragen, bestimmte Auskiinfte einer Verwaltungs-
oder Gerichtsbehdrde mitzuteilen. Die Einwilligung der steuerpflichtigen Person gilt im Rahmen ihres
Akteneinsichtsrechts nach § 112 StG.

In folgenden Fallen unterschreibt ein Gesuchsteller, der im Kanton Zug wohnt, mit seinem Gesuch im
gleichen Dokument auch eine Einwilligung, dass seine Steuerdaten (z. B. steuerpflichtiges Einkommen
und Vermogen; Reineinkommen und Reinvermoégen; Inkassostand) bekannt gegeben werden dirfen.
Ausserkantonalen Stellen diirfen Auskiinfte nur erteilt werden, wenn dem Auskunftsbegehren eine
entsprechende Vollmacht der steuerpflichtigen Person beiliegt.

— bei Gesuchen um erleichterte Einblirgerung oder Wiedereinbiirgerung. Die Abklarungen nimmt die
Zuger Polizei im Auftrag des Bundesamtes fiir Auslanderfragen bzw. des kantonalen
Bulrgerrechtsdienstes vor.

— bei Gesuchen um Familiennachzug und Besuchsaufenthalt. Die Einwohnerkontrolle oder das Amt flir
Migration erkundigen sich nach dem steuerbaren Einkommen und Vermdgen und nach allfalligen
Steuerausstanden.

— bei Gesuchen um Mutterschaftsbeitrage. Die Arbeitslosenkasse, Abteilung Mutterschaftsbeitrage,
erkundigt sich nach dem steuerbaren Einkommen und Vermdgen.

56.2.3.3 Gesetzliche Grundlage
Folgenden Behorden diirfen die Kantonale Steuerverwaltung oder die gemeindlichen Steuerdamter
gestitzt auf das zugerische Steuergesetz generell schriftliche Auskiinfte aus den Steuerakten erteilen:

— den inldndischen Strafuntersuchungsbehdérden, den von diesen beauftragten Polizeiorganen bei
Strafuntersuchungen sowie den inlandischen Strafgerichten

— den inlandischen Zivilgerichten zur Beurteilung finanzieller Anspriiche bei ehe- und familien-
rechtlichen Verfahren

— den inlandischen Sozialdiensten zur Abklarung der Unterstiitzungspflicht von Verwandten

— den inldndischen Gerichten zur Abklarung betr. Nachzahlung gestundeter oder Ruckerstattung
erlassener Prozesskosten zufolge Gewahrung der unentgeltlichen Rechtspflege

— den Organen der AHV, IV, EO, ALV und EL zur Abklarung der Beitragspflicht und der
Leistungsanspriiche

— den Organen fir die Pramienverbilligung in der Krankenpflegeversicherung zur Abklarung der
Beitragspflicht und der Leistungsanspriiche
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— den Organen, die fiir die Ubernahme von Forderungen aus der obligatorischen
Krankenpfegeversicherung nach Art. 64a KVG zustandig sind, zur Abklarung der Bedurftigkeit

Folgenden Behdérden dirfen gestiitzt auf eine entsprechende gesetzliche Grundlage im Bundesrecht
oder im kantonalen Recht schriftliche Auskunfte aus den Steuerakten erteilt werden:

— den Steuerbehorden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden. Darunter fallen auch die
Steuerauskiinfte zwischen der Wegzugs- und der Zuzugsgemeinde und die Informationen, welche die
zustandigen Behoérden zur Aufnahme der Nachlassinventare bendtigen

— den Organen der sozialen Krankenversicherung
— den Organen der Militdrversicherung

— den Organen der Militarpflichtersatzverwaltung
— den Organen des Zolls bei Zollstrafverfahren

— den Organen der Unfallversicherung (SUVA und private Versicherer, wenn die Auskunft der
Durchfiihrung der obligatorischen Unfallversicherung dient)

— den Bewilligungsbehdrden im Verfahren fiir den Erwerb von Grundstiicken durch Personen im
Ausland (Lex Friedrich/Lex Koller)

— den Betreibungs- und Konkursamtern im Rahmen von Art. 91 Abs. 5 und Art. 222 Abs. 5 SchKG. Es
dirfen nur die Vermdgensgegenstande des Schuldners (nicht aber des anderen Eheteils) sowie seine
Forderungen und Rechte gegeniber Dritten aufgrund der letzten Steuererklarung bekannt gegeben
werden; bei der Betreibung auf Pfandung nur, soweit dies zu einer genligenden Betreibung ndtig ist

— den gemeindlichen Organen fiir die Berechnung des Gemeindebeitrages an den Schulzahnarzt
— der Stipendienstelle

— dem Amt fir Migration zum Vollzug des Auslandergesetztes

Steuerbuch
Druckdatum: 10. Mai 2026 4



	Auskünfte an Verwaltungs- und Gerichtsbehörden
	Auskünfte an die zugerischen Gemeinden
	Einwilligung der steuerpflichtigen Person
	Gesetzliche Grundlage


